
 
Bankverbindungen 
 
Kreissparkasse 
Filialdirektion Landstuhl 
BLZ 540 502 20 
Kontonummer: 624437 
 
 
oder 
 
 
Raiffeisenbank Westpfalz eG 
BLZ 540 616 50 
Kontonummer: 2 08 71 03 
 
 
 
 

 

Private Berufsbildende Schule  
Haus Nazareth 

 in Trägerschaft der Bischof von Weis Stiftung zu  
Landstuhl 

Luitpoldstr. 15 
66849 Landstuhl 

 

Telefon: 06371 3752 
Fax: 06371 932175 

email: Schule.Haus.Nazareth@t-online.de 
www.hausnazareth-schule.com 

VEREINIGUNG DER FREUNDE  

UND FÖRDERER DER  

PRIVATEN BERUFSBILDENDEN SCHULE 

HAUS NAZARETH  

LANDSTUHL e.V. 



Mitglied im Freundes- und Förderkreis werden! 

 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Freunde der Berufsbildenden Schule Haus Nazareth ! 
 
Seit 1999 besteht der „Freundes- und Förderkreis der BBS Haus Nazareth“. Der beim 
Amtsgericht Zweibrücken eingetragene Verein ist als gemeinnützig anerkannt und zur 
Ausstellung von Spendenquittungen berechtigt. 
 
Folgende Damen und Herren wurden für die laufende Amtsperiode in den Vorstand ge-
wählt: 
 
Vorsitzender:           Andreas Keller 
Stellvertreterin:        Franca Hess 
 
Schatzmeister:        Michael Löw 
 
Schriftführerin:        Liane Mantel 
 
Laut Satzung gehören noch zum Vorstand:  
 
- bis zu vier Beisitzer 
- der Schulleiter  (Andreas Zimmer) 
- der / die amtierende Schulelternsprecher/in, sofern er/sie Mitglied der Vereinigung ist 
- der / die amtierende Schülersprecher/in 
 

Was ist der Freundes- und Förderkreis? 
 
Der Freundes- und Förderkreis ist ein Zusammenschluss von Eltern,  derzeitigen und 
ehemaligen Schülern und Lehrkräften sowie Freunden der Schule zu einem gemeinnützi-
gen Verein. Vermögen und Erträge des Vereins, hauptsächlich also Mitgliedsbeiträge und 
Spenden, müssen ausschließlich und unmittelbar zur Erfüllung des satzungsmäßigen 
Zwecks verwendet werden; alle Arbeit wird ehrenamtlich geleistet. 
 

Was will der Freundes- und Förderkreis? 
 
1. Die Vereinigung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sin-   
    ne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenverordnung. 
 
2.  Gemäß Satzung erfüllt der Freundes– und Förderkreis den Zweck der Förderung der   
     erzieherischen und schulischen Ziele der Berufsbildenden Schule Haus Nazareth in   
     ideeller und materieller Hinsicht. Im Einzelnen hat er folgende Aufgaben: 

 

 Unterstützung bedürftiger SchülerInnen, z.B. bei Klassenfahrten 

 Unterstützung des Schulträgers und der Schulleitung bei allen Maßnahmen, die 
das berufsbildende Schulwesen betreffen 

 Weckung von öffentlichem Interesse am berufsbildenden Schulwesen, auch 
durch die dazu gehörende Öffentlichkeitsarbeit 

 Herausgabe von Schulberichten, Festschriften u.ä. in Zusammenarbeit mit der 
Schulleitung 

 Herstellung und Pflege des Kontaktes mit ehemaligen Lehrkräften und Schülern 
der einzelnen Jahrgänge untereinander und miteinander 

 Förderung des Zusammenwirkens von Schülern/Schülereltern und Schule sowie 
der Förderung des Zusammenwirkens von Praktikanten / fachpraktischen Ausbil-
dungsstellen, Praxisleitern und Schule 

 Ergänzung und Erweiterung des Bildungsangebotes der Schule durch das Ange-
bot und die Durchführung von Fachvorträgen und berufsbildenden Kursen 

 Förderung von Fortbildung und Weiterbildung 

 Förderung von Schulveranstaltungen (z.B. Tag der offenen Tür, Schulfeste, Studi-
enfahrten, Schulsportfeste usw.) 

 Ausbau der Beziehungen zu Partnerschaftsschulen 

 Sonstige geeignete Maßnahmen, um den Vereinszweck zu erreichen 
             und die Verständigung zwischen Schülern, Lehrkräften und Eltern vertiefen kann.  
 
Es gibt also ein weites Aufgabenfeld, in dem der Freundes- und Förderkreis die Schule in 
ideeller und materieller Hinsicht unterstützen und die Verständigung zwischen Schülern, 
Lehrkräften und Eltern vertiefen kann. Er kann so mithelfen, dass Schule als lebendige 
Gemeinschaft erfahrbar wird und „mehr Spaß macht“. 
 
Um seine Ziele zu erreichen, braucht der Freundes- und Förderkreis Mitglieder! 
 
Sie können uns bei unserer Arbeit helfen, wenn Sie Mitglied werden und/oder dem Verein 
eine Spende zukommen lassen. 
 
Die Mitgliedsbeiträge betragen (Mindestjahresbeitrag) 
 
1. Einzelpersonen .........................................................  10.-  Euro 
2. Mitglieder, die noch in der Ausbildung stehen ...........   5.-  Euro 
3. Familienmitgliedschaft ...............................................  20.- Euro 
4. Lebensmitgliedschaft (einmaliger Betrag .................  200.- Euro 
5. Einzelunternehmen ...................................................   30.- Euro 
6. Personen– und Kapitalgesellschaften .......................   60.- Euro 
7. Körperschaften des öffentlichen Rechts .................... 100.- Euro 
8. Mitgliedschaft während der Schulzeit ...........................10,- Euro 
 

Was hat der Freundes- und Förderkreis bislang erreicht ? 
 
- Finanzierung einer Verschönerungsaktion im Flur des Neubaus  
  (Anschaffung von Bilderrahmen für Schülergemälde) 
- Finanzierung von Bänken für den Schulhof 
- Mithilfe bei der Computer-Ausstattung der Schülerzeitungs-Redaktion 
- Unterstützung bedürftiger Schüler/innen ... 

Werden auch Sie Mitglied des „Freundes- und Förderkreises“! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 

 

Andreas Keller 
 Vorsitzender 

Beitrittserklärung liegt bei ! 
 


